
Bei der Beantwortung dieser dritten Frage wird um eine 
besondere Antwort auf folgende Fragen gebeten: 

a) Ist der Begriff „eigene Mittel“ in Art. 5 Abs. 2 Buchst. d 
der Richtlinie 2001/29/EG dahin zu verstehen, dass eine 
Aufzeichnung, die vom Produzenten für Sendungen eines 
Rundfunk- und Fernsehunternehmens vorgenommen 
worden ist, nur dann unter die Ausnahmebestimmung 
des Art. 5 Abs. 2 Buchst. d fällt, wenn das Rundfunk- 
und Fernsehunternehmen gegenüber Dritten für Handlun
gen und Unterlassungen des Produzenten im Zusammen
hang mit der Aufzeichnung in gleicher Weise haftet, wie 
wenn es diese Handlungen oder Unterlassungen selbst 
begangen hätte? 

b) Ist die Voraussetzung, dass die Aufzeichnung „im Namen 
[und/oder] unter der Verantwortung des Sendeunterneh
mens“ vorzunehmen ist, erfüllt, wenn das Sendeunterneh
men den Produzenten mit der Aufzeichnung beauftragt 
hat, um diese Aufzeichnung dann selbst ausstrahlen zu 
können, vorausgesetzt, dass es das Recht zur Ausstrah
lung der Aufzeichnung hat? 

Es wird um Aufschluss ersucht, ob den folgenden Um
ständen Bedeutung für die Beantwortung der Frage 3b 
beigemessen werden kann oder muss und, wenn ja, wie 
stark sie ins Gewicht fallen: 

i) ob es das Sendeunternehmen oder der Produzent 
nach der zwischen ihnen geschlossenen Verein
barung die letzte und maßgebliche künstlerische/re
daktionelle Entscheidung in Bezug auf den Inhalt des 
bestellten Programms trifft; 

ii) ob das Sendeunternehmen gegenüber Dritten für die 
Verpflichtungen des Produzenten im Zusammenhang 
mit der Aufzeichnung in gleicher Weise haftet, wie 
wenn es diese Handlungen und Unterlassungen 
selbst begangen hätte; 

iii) ob der Produzent nach der Vereinbarung mit dem 
Sendeunternehmen vertraglich verpflichtet ist, ihm 
das betreffende Programm zu einem bestimmten 
Preis zu liefern und im Rahmen dieses Preises ver
pflichtet ist, alle Ausgaben zu tragen, die im Zusam
menhang mit der Aufnahme entstehen; 

iv) ob das Sendeunternehmen oder der Produzent für 
die Aufzeichnung gegenüber Dritten haftet. 

c) Ist die Bedingung, dass die Aufzeichnung „im Namen 
[und/oder] unter der Verantwortung des Sendeunterneh
mens“ vorgenommen worden ist, erfüllt, wenn das Sende
unternehmen den Produzenten mit der Aufzeichnung be
auftragt hat, um die Aufzeichnung dann selbst ausstrahlen 
zu können, vorausgesetzt, dass es das Recht zur Ausstrah
lung dieser Aufzeichnung hat, sofern der Produzent in der 
Vereinbarung mit dem Sendeunternehmen über die Vor
nahme der Aufzeichnung die wirtschaftliche und recht
liche Haftung für (i) die Bestreitung sämtlicher Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Aufzeichnung gegen Bezah
lung eines im Voraus festgesetzten Betrags, (ii) die Haf
tung für den Erwerb der Rechte einschließlich (iii) der 
Haftung für unvorhergesehene Ereignisse, u. a. wegen Ver

zugs bei der Aufnahme und wegen Nichterfüllung, über
nommen hat, ohne dass das Sendeunternehmen aber ge
genüber Dritten für die Verpflichtungen des Produzenten 
im Zusammenhang mit der Aufzeichnung in gleicher 
Weise haftet, wie wenn es diese Handlungen oder Unter
lassungen selbst begangen hätte? 
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